
BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 160/2020 

vom 23. Oktober 2020

zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleistungen) des EWR-Abkommens [2023/1735] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere auf 
Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Delegierte Verordnung (EU) 2017/2294 der Kommission vom 28. August 2017 zur Änderung der Delegierten 
Verordnung (EU) 2017/565 durch Präzisierung der Begriffsbestimmung des systematischen Internalisierers für die 
Zwecke der Richtlinie 2014/65/EU (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(2) Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/442 der Kommission vom 12. Dezember 2018 zur Änderung und 
Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 zur Präzisierung der Anforderung, dass die Preise die 
vorherrschenden Marktbedingungen widerspiegeln müssen, sowie zur Aktualisierung und Berichtigung bestimmter 
Bestimmungen (2) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(3) Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/443 der Kommission vom 13. Februar 2019 zur Änderung der Delegierten 
Verordnung (EU) 2017/588 im Hinblick auf die Möglichkeit, die durchschnittliche tägliche Anzahl der Geschäfte 
mit einer Aktie anzupassen, wenn der größte Umsatz mit dieser Aktie an einem Handelsplatz außerhalb der Union 
erzielt wird (3) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(4) Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/1000 der Kommission vom 14. März 2019 zur Änderung der Delegierten 
Verordnung (EU) 2017/1799 im Hinblick auf die Befreiung der People's Bank of China von den Vor- und 
Nachhandelstransparenzanforderungen der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (4) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(5) Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/1011 der Kommission vom 13. Dezember 2018 zur Änderung der 
Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission in Bezug auf bestimmte Registrierungsbedingungen mit 
dem Ziel, die Nutzung der KMU-Wachstumsmärkte für die Zwecke der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates zu fördern (5) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

(6) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2019/541 der Kommission vom 1. April 2019 über die Gleichwertigkeit des 
Rechts- und Aufsichtsrahmens für genehmigte Börsen und anerkannte Marktbetreiber in Singapur im Einklang mit 
der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (6) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen.

(7) Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang IX des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:

1. Unter Nummer 31bah (Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission) wird Folgendes angefügt:

„, geändert durch:

— 32017 R 2294: Delegierte Verordnung (EU) 2017/2294 der Kommission vom 28. August 2017 (ABl. L 329 vom 
13.12.2017, S. 4)

— 32019 R 1011: Delegierte Verordnung (EU) 2019/1011 der Kommission vom 13. Dezember 2018 (ABl. L 165 
vom 21.6.2019, S. 1)“

(1) ABl. L 329 vom 13.12.2017, S. 4.
(2) ABl. L 77 vom 20.3.2019, S. 56.
(3) ABl. L 77 vom 20.3.2019, S. 59.
(4) ABl. L 163 vom 20.6.2019, S. 56.
(5) ABl. L 165 vom 21.6.2019, S. 1.
(6) ABl. L 93 vom 2.4.2019, S. 18.
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2. Unter Nummer 31bazd (Delegierte Verordnung (EU) 2017/587 der Kommission) wird Folgendes angefügt:

„, geändert durch:

— 32019 R 0442: Delegierte Verordnung (EU) 2019/442 der Kommission vom 12. Dezember 2018 (ABl. L 77 vom 
20.3.2019, S. 56)“

3. Unter Nummer 31baze (Delegierte Verordnung (EU) 2017/588 der Kommission) wird Folgendes angefügt:

„, geändert durch:

— 32019 R 0443: Delegierte Verordnung (EU) 2019/443 der Kommission vom 13. Februar 2019 (ABl. L 77 vom 
20.3.2019, S. 59)“

4. Unter Nummer 31bazt (Delegierte Verordnung (EU) 2017/1799 der Kommission) wird folgender Gedankenstrich 
angefügt:

„– 32019 R 1000: Delegierte Verordnung (EU) 2019/1000 der Kommission vom 14. März 2019 (ABl. L 163 vom 
20.6.2019, S. 56)“

5. Nach Nummer 31bazzg (Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2441 der Kommission) wird folgende Nummer eingefügt:

„31bazzh. 32019 D 0541: Durchführungsbeschluss (EU) 2019/541 der Kommission vom 1. April 2019 über die 
Gleichwertigkeit des Rechts- und Aufsichtsrahmens für genehmigte Börsen und anerkannte Marktbetreiber 
in Singapur im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 93 vom 2.4.2019, S. 18)“

Artikel 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnungen (EU) 2017/2294, (EU) 2019/442, (EU) 2019/443, (EU) 2019/1000 und 
(EU) 2019/1011 sowie des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/541 in isländischer und norwegischer Sprache, der in 
der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 24. Oktober 2020 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des EWR- 
Abkommens vorliegen *.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 23. Oktober 2020.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Die Präsidentin

Sabine MONAUNI

* Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt.
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